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Bäume, Sträucher und Hecken schneiden 
Gewährung der Verkehrssicherheit 

Immer wieder wird festgestellt, dass bei verschiedenen Liegenschaften in der Gemeinde Sträucher und Bäume auf die 
Strasse und Trottoirs hinausragen. Dies kann zu massiven Sichtbehinderungen im Strassenverkehr führen. Teilweise 
werden sogar Verkehrsschilder verdeckt. 
Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen, die Bäume, Sträucher und Hecken entlang der öffentlichen Strassen und We- 
ge gemäss der kantonalen Strassenverordnung zurückzuschneiden. 
Die Grundeigentümer/-innen und Pächter/-innen von Liegenschaften entlang von Flurstrassen werden ebenfalls auf-
gefordert, Bäume und wildwachsende Stauden rechtzeitig auszuforsten, um Schäden am Strassenbaukörper vorzu- 
beugen. 
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des Unterhalts entlang von Strassen und Trottoirs gelten folgende
Gesetzesbestimmungen: 
Kantonale Strassenverordnung 
Art. 59 Abs. 1: Längs der öffentlichen Strassen dürfen hochstämmige Bäume nicht näher als vier Meter an den Stras- 
sen-  bzw.  Trottoirrand  gesetzt  werden.  Nussbäume  und  nicht  fruchttragende  Hochstämme  dürfen  nicht  näher  als
sechs Meter vom Strassen- bzw. Trottoirrand zu stehen kommen (Art. 107 EG zum ZGB). 
Art. 60: Das Strassengebiet ist bis auf eine Höhe von viereinhalb Meter von einhängenden Ästen frei zu halten. Sträu- 
cher dürfen nicht in das Strassenprofil hineinragen und die Strassenübersicht nicht beeinträchtigen. 
Art. 61 Abs. 1: Längs der öffentlichen Strassen und Wege dürfen tote Häge die Höhe von zwei Meter, Lebhäge die 
Höhe von einem Meter nicht übersteigen. Tote Häge dürfen auf die Strassenmark gestellt werden; neuzuerstellende 
Lebhäge haben einen Abstand von dreissig Zentimeter von der Strassenmark einzuhalten. 
Art. 61 Abs. 2: Die den Hauptstrassen entlang befindlichen Grünhäge sind vom Eigentümer alljährlich ein- bis zweimal 
oder auf Aufforderung  vom Strasseneigentümer hin, gegen die Strasse zu und in der Höhe gehörig zu beschneiden. 
Wir fordern die betroffenen Grundeigentümer/-innen auf, sich an diese Vorschriften zu halten. Andernfalls werden die 
erforderlichen Schnittarbeiten unter Kostenfolge zu Lasten der Eigentümer/-innen vorgenommen. 

Das Zurückschneiden der Hecken und Sträucher sollte bis 30. September 2023 erfolgen. 


